
Auszug aus der
Rahmenkleingartenordnung des Landesverbandes Sachsen der

Kleingärtner e.V. (Beschluss des Gesamtvorstandes des LSK vom 06.
November 2009) 

6. Kompostierung und Entsorgung 

 6.2
Für die ordnungsgemäße Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle ist der 
Kleingartenpächter selbst verantwortlich. Solche Abfälle sind, sofern keine 
Entsorgungsmöglichkeiten in der KGA vorhanden sind, außerhalb der KGA
entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften und kommunalen 
Regelungen zu entsorgen. Sickergruben sind verboten, Spülmaschinen und 
Waschmaschinen dürfen im Kleingarten nicht installiert und betrieben 
werden. Die Entsorgung tierischer und menschlicher Fäkalien auf dem 
Wege der Kompostierung ist zulässig. Unzulässig ist es, menschliche 
Fäkalien in undichten Behältnissen zu sammeln, versickern zu lassen und 
unmittelbar an Anpflanzungen auszubringen. Es sind bevorzugt Bio-
Toiletten zu verwenden. Die Nutzung von Chemietoiletten im 
Kleingarten ist nicht gestattet (chemische Zusätze sind Sondermüll). Es 
ist verboten, Bauschutt, Schrott, Plaste, Asbest u. ä. Materialien sowie nicht 
kompostierbare Abfälle im KG zu vergraben. 


